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Accessio Wertpapierhandelshaus AG: Genussscheine mit Beigeschmack 
 
Viele Anleger fanden den Weg zur Accessio Wertpapierhandelshaus AG (früher Driver & 
Bengsch) über hohe Zinsen für Festgeldanlagen. Noch bessere Erträge sollte das von Beratern 
der Accessio empfohlene Investment in Genussscheine sein. Der Genuss hat inzwischen einen 
bitteren Beigeschmack, weil Erträge nur noch unzureichend fließen und in einem Fall der Totalver-
lust so gut wie vor der Tür steht. Im Gespräch mit der Zeitschrift Wirtschaftswoche (18/2009) ge-
ben die Vorstände nur unzureichend Auskunft. 
 
Nachdem im September 2008 Pongs & Zahn – Genussschein zum Investment mit großem Frage-
zeichen wurde, bangen Anlagekunden der Accessio bei dem empfohlenen Investment in HPE 
Hanseatic Private Equitiy – Genussscheine um ihr eingesetztes Geld, weil Insolvenz über dieses 
Unternehmen angemeldet worden ist.  
 
Vorstandsmitglied Driver muss in der Zeitschrift Wirtschaftswoche  eingestehen, dass man nicht 
gerade „froh“ sei über die derzeitige Lage bei den Anlegern; jedoch setzt er in dem Interview keine 
ausreichenden Signale an die Sparer, die seit einiger Zeit Rückzahlwünsche äußern. 
 
Es mehren sich die Zweifel, ob nicht nur die Investmentvorschläge unzureichend geprüft worden 
sind, bevor sie Kunden als gute Anlagemöglichkeiten offeriert worden sind, sondern auch die Qua-
lität der Beratung erscheint problembeladen; denn Analysebögen sollen nicht den üblichen Stan-
dards entsprochen haben. Zweifel an der Beratungsqualität der Mitarbeiter könnten durchaus auf-
treten, wenn man einen Blick in den Wertpapierprospekt der Driver & Bengsch AG aus dem Jahre 
2007 wirft. In dem Prospekt über die Emission der Euro 50 Mio. Genussscheine vom 07. Mai 2007 
heißt es dazu: 

 

1.23. Hohe Fluktuation der Mitarbeiter 
Die Wertpapierhandelshaus Driver & Bengsch AG hatte in der Vergangenheit zeitweilig eine vergleich-
sweise hohe Mitarbeiterfluktuation zu verzeichnen. Falls sich diese Entwicklung wiederholen sollte, könn-
ten ein Verlust von Know-How sowie interne Probleme in der Abwicklung von Geschäftsprozessen (z.B. 
mangelnde Verfügbarkeit von Dokumenten, ineffiziente Doppelarbeiten) nicht ausgeschlossen werden. 
Dies könnte dann zu negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wertpa-
pierhandelshaus Driver & Bengsch AG und damit der gesamten Gruppe führen. 

 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Leider gibt das Vorstandsduo Driver und Bengsch den Anlegern in dem Interview keine konkreten 
Daten. Weder wird zu den Genussscheinen im Wert von € 13 Mio. Klartext gesprochen, noch in 
welcher Weise man sich für die Anleger bei Pongs & Zahn stark macht, um Erfolge für die Kunden 
zu erzielen. Ob die von der Driver und Bengsch-Gruppe emittierten Genussscheine unproblema-
tisch bei dem derzeitigen Standing der Accessio sind? Die Antwort darauf ist wohl im Emissions-
prospekt unter der Überschrift „Reputationsrisiko“ zu finden. 
 
Quelle: Wirtschaftswoche 18 / 2009 
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Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  


